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In dem einstweiligen Verfügungsverfahren
Schmidt/Dr. Schrader ./. Bergstedt

wird beantragt,

die Vollstreckung aus der einstweiligen Verfügung vom 
20.08.2009 ohne Sicherheitsleistung einzustellen und 
den Antrag, gegen den Antragsgegner ein Ordnungs-
geld festzusetzen, zurück zu weisen.

Gründe:

Das mit der Beschlussverfügung angeordnete Unterlassungsgebot besteht zu Un-
recht. Wegen der diesbezüglichen Einzelheiten wird auf den Inhalt der Widerspruchs-
schrift vom 04.09.2009 Bezug genommen. Der Verfügungsbeschluss kann offen-
sichtlich nicht bestehen bleiben. Dies folgt aus der Tragweite und dem Gewicht der 
im konkreten Fall berührten Grundrechte. Dies rechtfertigt den Antrag, die Vollstre-
ckung durch eine einstweilige Anordnung nach § 924 III 2 in Verbindung mit § 707 
ZPO ohne Sicherheitsleistung einzustellen (vgl. OLG Frankfurt MDR 1997, 393; 
OLG Rostock OLG-Report 1997, 114). Der Antragsgegner ist außerdem einkom-
mens- und vermögenslos. 

Glaubhaftmachung : Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Antragstellers sowie Einkommens-
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steuerbescheid des Finanzamtes Gießen vom 
03.04.2009, die dem Gericht schon vorliegen.

Es ist offensichtlich, dass der Antragsgegner nicht über die Mittel und Möglichkeiten 
verfügt, die vor dem Erlass der Beschlussverfügung in Umlauf gebrachten Broschü-
ren wieder aus dem Verkehr zu ziehen.

Mit Schriftsatz vom 02.09.2009 tragen die Antragsteller vor, der Antragsgegner habe 
gegen das Unterlassungsgebot verstoßen, da er auch nach deren Zustellung am 
24.08.2009 weiterhin die zu unterlassenden Behauptungen bezüglich der Antragstel-
ler über das Internet verbreitet habe. Es gehe um das Dokument "Organisierte Unver-
antwortlichkeit", welches diese Behauptungen enthalte. Der Antragsgegner halte die-
ses Dokument "immer noch und wohl auch künftig über die Internetdomains ww-
w.projektwerkstatt.de und www.biotech-seilschaften.de.vu bereit". Außerdem biete 
der Antragsgegner das Dokument unter den genannten Domains zum Download an.

Diese Behauptungen sind unzutreffend. Der Antragsgegner bietet über die genannten 
Domains nichts an. Er ist weder Inhaber noch  administrativer Ansprechpartner der 
Domains „www.projektwerkstatt.de“ und „www.biotech-seilschaften.de.vu“.

Glaubhaftmachung: Vorlage der Domainabfrageergebnisse vom 19.09.2009 
anliegend in Kopie.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der bezeichneten Dokumente Bezug ge-
nommen.

Die Antragsteller tragen keine Umstände vor, denen entnommen werden könnte, dass 
der Antragsgegner für die Veröffentlichungen verantwortlich gemacht werden kann, 
die unter den genannten Domains erfolgen.

Da der Antragsgegner aufgrund seiner persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
nicht in der Lage ist, die Kosten der Prozessführung aufzubringen, wird beantragt,

dem Antragsgegner auch für das Vollstreckungsverfah-
ren Prozesskostenhilfe unter Beiordnung des Unter-
zeichners zu bewilligen.
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